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Allgemeine Einkaufsbedingungen der PMG Aerospace In dustry AG, PMG Projects GmbH, 
PMG Structures and Components GmbH, PMG Comtas Comp osite GmbH und PMG 
Technologiezentrum GmbH (PMG) 
 
Stand: 01.07.2006 
 
1 Allgemeines 
 
Von diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen abweiche nde oder sich ergänzende 
Bedingungen des Lieferanten sind für den Besteller unverbindlich, auch wenn der 
Besteller nicht widerspricht oder der Lieferant erk lärt, nur zu seinen 
Bedingungen liefern zu wollen. Bestellung und Annah me sowie ihre Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Neb enabreden bei 
Vertragsabschluss sind nur wirksam, wenn sie vom Be steller schriftlich bestätigt 
wurden. Dies gilt auch für Vertragsänderungen nach Vertragsabschluss. Nimmt der 
Lieferant die Bestellung nicht innerhalb von 14 Tag en an, so ist der Besteller 
zum Widerruf berechtigt. Die vollständige Durchführ ung der bestellten 
Lieferungen und Leistungen durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Bestellers. 
 
 
2 Liefertermin und Leistungsort 
 
Der vereinbarte Liefertermin ist verbindlich. Vorab lieferungen sind nur mit 
Zustimmung des Bestellers zulässig. Für die Rechtze itigkeit von Lieferungen ohne 
Montage oder Aufstellung kommt es auf den Eingang b ei der vom Besteller 
angegebenen Empfangsstelle an. Für die Rechtzeitigk eit von Lieferungen mit 
Aufstellung oder Montage sowie von Leistungen ist d eren Bereitstellung in 
abnahmefähigem Zustand maßgebend. Gerät der Liefera nt in Verzug, so ist der 
Besteller berechtigt, eine Vertragsstrafe von 1,0% des Bestellwertes pro 
angefangene Woche, höchstens jedoch 10,0% des Beste llwertes zu verlangen.  
Der Besteller kann die Vertragsstrafe verlangen, we nn er sich das Recht dazu 
spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach der Ann ahme der letzten im Rahmen 
der Bestellung zu erbringenden Lieferungen oder Lei stungen vorbehält. 
Erfüllungsort für Lieferungen oder Leistungen des L ieferanten ist die in der 
Bestellung angegebene Empfangstelle. Ist eine Empfa ngsstelle nicht angegeben und 
ergibt sich diese auch nicht aus der Natur des Schu ldverhältnisses, gilt der 
Firmensitz des Bestellers als Erfüllungsort. 
 
 
3 Versand, Transportversicherung und Preisstellung 
 
Liefergegenstände sind sachgemäß zu verpacken und z u versenden. Verpackungs- und 
Versandvorschriften sind einzuhalten.  
Versandpapiere, wie Lieferscheine und Packzettel, s ind den Lieferungen 
beizufügen. In allen Schriftstücken sind die Bestel lnummern und die in der 
Bestellung geforderten Kennzeichen des Bestellers a nzugeben. Spätestens am Tage 
des Versands ist dem Besteller eine Versandanzeige zuzuleiten. Dem Besteller 
durch die Nichtbeachtung vorstehender Regelungen en tstehende Mehrkosten gehen zu 
Lasten des Lieferanten. Die Preise gelten frei Erfü llungsort. 
 
 
4 Rechnung und Zahlung, Abtretungsverbot 
 
Die Rechnung erfolgt in zweifacher Ausfertigung und  muss für jede Lieferung alle 
in der Bestellung geforderten Kennzeichnungen wiede rgeben. Die Zahlung erfolgt 
grundsätzlich durch Überweisung oder Scheck, und zw ar nach Abnahme und 
Wareneingangsprüfung sowie Rechnungserhalt innerhal b 15 Tagen mit 3 % Skonto, 
innerhalb 30 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 60  Tagen netto. Skontoabzug ist 
auch zulässig bei Aufrechnung oder Zurückbehaltung wegen Mängeln. Der Lieferant 
ist nicht berechtigt, seine Forderungen gegenüber d em Besteller ohne dessen 
schriftliche Zustimmung abzutreten oder durch Dritt e einziehen zu lassen. Dies 
gilt nicht für den verlängerten Eigentumsvorbehalt.  
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5 Mängelansprüche 
 
Der Lieferant hat dem Besteller die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaf fen. Die Mängelansprüche des 
Bestellers richten sich nach Gesetz. Mängel sind de m Lieferanten, sobald Sie 
nach den Gegebenheiten, eines ordnungsgemäßen Gesch äftsablaufs festgestellt 
werden, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Ve rzug, Fehlschlagen oder 
Verweigerung der Nacherfüllung steht dem Besteller auch das Recht zur 
Ersatzvornahme auf Kosten des Lieferanten zu. Der B esteller kann die 
Nacherfüllung als fehlgeschlagen ansehen, wenn der zweite Mängelbeseitigungs-
versuch erfolglos geblieben ist. Unabhängig davon s teht dem Besteller in 
dringenden Fällen das Recht zur Ersatzvornahme gege n Erstattung der dem 
Lieferanten hierdurch ersparten Aufwendungen zu. Tr eten nach erfolgter 
Nacherfüllung durch den Lieferanten erneut Mängel a uf, so stehen dem Besteller 
die gesetzlichen Mängelansprüche zu. Für die Verjäh rung dieser Mängelansprüche 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
6 Hinweis und Sorgfaltspflicht 
 
Hat der Besteller den Lieferanten über den Verwendu ngszweck der Lieferungen oder 
Leistungen unterrichtet, oder ist dieser Verwendung szweck für den Lieferanten 
auch ohne ausdrücklichen Hinweis erkennbar, so ist der Lieferant verpflichtet, 
den Besteller unverzüglich zu informieren, falls di e Lieferungen oder Leistungen 
des Lieferanten nicht geeignet sind, diesen Verwend ungszweck zu erfüllen. 
Umstände, die die Einhaltung vereinbarter Lieferter mine gefährden, sind dem 
Besteller zur Klärung des weiteren Vorgehens unverz üglich schriftlich 
anzuzeigen. Der Lieferant hat dem Besteller Änderun gen in der Art der 
Zusammensetzung des zu verarbeitenden Materials ode r der konstruktiven 
Ausführung gegenüber dem Besteller erbrachten gleic hartigen Lieferungen oder 
Leistungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die  Änderungen bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Bestellers. Der Liefer ant hat dafür zu sorgen, dass 
die Lieferungen und Leistungen den Umweltschutz, Un fallverhütungs- und anderen 
Arbeitsschutzvorschriften, den sicherheitstechnisch en Regeln sowie allen in 
Deutschland geltenden rechtlichen Anforderungen gen ügen und hat den Besteller 
auf spezielle, nicht allgemein bekannte Behandlungs - und Entsorgungs-
erfordernisse, bei jeder Lieferung hinzuweisen.  
 
 
7 Beistellung 
 
Vom Besteller dem Lieferanten überlassene Gegenstän de aller Art bleiben Eigentum 
des Bestellers. Sie dürfen ausschließlich zur Erbri ngung der bestellten 
Lieferungen und Leistungen verwendet werden. Der Li eferant ist verpflichtet, auf 
eigene Kosten etwa erforderliche Wartungs- und Insp ektionsarbeiten durchzuführen 
sowie die überlassenen Gegenstände ausreichend zu v ersichern und dies dem 
Besteller auf Verlangen nachzuweisen. Soweit vom Be steller überlassene 
Gegenstände vom Lieferanten zu einer neuen beweglic hen Sache verarbeitet oder 
umgebildet werden, gilt der Besteller als Herstelle r. Im Falle einer Verbindung 
oder untrennbaren Vermischung mit anderen Gegenstän den erwirbt der Besteller 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des We rtes, den die Gegenstände zur 
Zeit der Verbindung oder Vermischung hatten. Erfolg t die Verbindung oder 
Vermischung in der Weise, dass die Gegenstände des Lieferanten als Hauptsache 
anzusehen sind, so gilt als vereinbart, dass der Li eferant dem Besteller 
anteilsmäßig Miteigentum überträgt, der Lieferant v erwahrt das Miteigentum für 
den Besteller.  
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8 Geheimhaltung 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, nicht allgemein be kannte kaufmännische und 
technische Informationen und Unterlagen, die ihm du rch die Geschäftsbeziehung 
bekannt werden, geheim zu halten und ausschließlich  zur Erbringung der 
bestellten Lieferungen und Leistungen zu verwenden.  Etwaige Unterlieferanten 
sind entsprechend zu verpflichten. Der Lieferant da rf bei der Abgabe der 
Referenzen oder bei Veröffentlichungen die Firma od er Warenzeichen des 
Bestellers nur nennen, wenn dieser vorher schriftli ch zugestimmt hat. Der 
Lieferant verpflichtet sich, ihm zur Verfügung gest ellte Unterlagen und sonstige 
Daten, auch auf Datenträgern, bei Verlangen des Bes tellers unverzüglich 
herauszugeben. 
 
 
9 Ersatzteile und Lieferbereitschaft 
 
Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile für den  Zeitraum der gewöhnlichen 
technischen Nutzung, mindestens jedoch 10 Jahre nac h der letzten Lieferung zu 
angemessenen Bedingungen zu liefern. Stellt der Lie ferant nach Ablauf dieser 
Frist die Lieferung der Ersatzteile oder während di eser Frist die Lieferung des 
Liefergegenstandes ein, so ist dem Besteller Gelege nheit zu einer letzten 
Bestellung zu geben. 
 
 
10 Salvatorische Klausel 
 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Ver trags oder seiner 
Bestandteile lässt die Wirksamkeit der übrigen Rege lungen unberührt. Die 
Vertragspartner sind im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben 
verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine  ihrem wirtschaftlichen 
Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzte n, sofern dadurch keine 
wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes herbeigef ührt wird; das Gleiche gilt, 
falls eine regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht a usdrücklich geregelt ist.  
 
 
11 Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Ist der Lieferant Kaufmann, so ist - auch für Schec k- und Wechselverfahren - der 
Firmensitz des Bestellers ausschließlicher Gerichts stand. Der gleiche 
Gerichtsstand gilt, wenn der Lieferant im Zeitpunkt  der Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens keiner allgemeinen Gericht sstand in Deutschland hat. 
Der Besteller ist jedoch berechtigt, jedes gesetzli che zuständige Gericht 
anzuhalten. Es gilt das Recht der Bundesrepublik De utschland. Das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Vert räge über den internationalen 
Warenkauf findet keine Anwendung.  
 
 
 
 


